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als Schulentwicklungsinstrument entwickelt und erprobt. 
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Kinderrechte in die Schule. 
Gleichheit, Schutz, Förderung, Partizipation 
Fachbuch, CD und Praxis-Mappe mit Materialien 
für Unterricht, Projekte und Schulentwicklung

Buch mit Beiträgen u. a. von Lothar Krappmann, 

Lehrkräften aus aktiven Kinderrechte-Schulen, 

Wolfgang Edelstein, Sonja Student, städtischen 

Kinderbeauftragten oder Schulentwicklungsberatern. 

Es werden Beispiele vorgestellt, wie Kinderrechte 

an der Schule gelernt und gelebt werden können. 

(Debus Pädagogik Verlag, 208 S.) 

Praxismaterialien auf CD zum Ausdrucken mit einer 

Sammlung von Arbeitsblättern zu 10 wichtigen Kin-

derrechten für Unterricht und Projektarbeit mit Kindern 

(erhältlich für die Grundschule für Kinder von 5 bis 12 

Jahre und für die Sekundarstufe I), einer kindgerechten 

Einführung zur UN-Kinderrechtskonvention sowie 

weiterführende Methoden und Materialhinweise.

Praxis-Mappe Kinderrechte für die Klasse u.a. mit 

dem Poster Kinderrechte – kurz gefasst, Postkarten 

für eine Kinderrechte-Wahl, Eltern-Information, 

Poster-Geburtstagskalender, Broschüre

„Schule als Haus der Kinderrechte“, Broschüre 

mit Unterrichtsanregungen und Projektideen.

Bestellungen über www.kinderrechteschulen.de/infothek

Eine „kindergerechte“ 
Schule für alle

Ein erfolgreicher Schulbesuch, zufriede-
ne Kinder, die mit Freude und Eifer lernen, 
sind Anliegen aller Eltern. Darin werden sie 
von den Kinderrechten ausdrücklich unter-
stützt. Wenn Schulen kinderfreundliche Orte 
sind, fühlen sich Kinder nicht nur zugehörig 
und geborgen, sie lernen auch besser, kön-
nen ihre Fähigkeiten besser entfalten und 
mehr leisten. In solchen Schulen fühlen sich 
auch Lehrerinnen und Lehrer, pädagogische 
Fachkräfte und Eltern wohler. Eine kinder-
gerechte Schule ist eine menschengerechte 
Schule, in der das Zusammenleben und 
gemeinsame Lernen Freude macht.

Kinderrechte-Schulen (wie in Hessen) 
zeigen, wie alle Kinder, Lehrkräfte und 
Eltern die Kinderrechte kennenlernen und 
im Schulalltag leben können. Die Kinder 
und Jugendlichen spielen dabei eine aktive 
Rolle. Sie übernehmen selbst, gemeinsam 
mit den Erwachsenen, Verantwortung da-
für, dass die Kinderrechte an ihrer Schule 
und darüber hinaus umgesetzt werden. Die 
Arbeit an den Kinderrechten erfordert keine 
zusätzliche Unterrichtszeit. Sie können in 
jedes Fach eingebracht werden. 

Über die Aktivitäten der Kinderrechte-
Schulen können Sie sich jederzeit 
informieren unter:  
www.kinderrechteschulen.de.

Liebe Eltern, 
liebe Erziehungsberechtigte,

sicher haben Sie schon von den 
„Kinderrechten“ gehört. Kinder-
rechte sind die Menschenrechte 
für Kinder und damit eine wichti-
ge Grundlage für das Zusammen-
leben in unserer demokratischen 
Gesellschaft: in der Familie, im 
Kindergarten, in der Schule, der 
Kommune und im ganzen Land. 
Die Kinderrechte sind als Merkmal 
einer guten Schule durch einen 
Beschluss der Kultusministerkon-
ferenz (2006) sowie Richtlinien zur 
Schulqualität der Bundesländer 
(z. B. in Hessen) anerkannt.

Damit Sie als Eltern den Lernpro-
zess Ihrer Kinder gut begleiten und 
unterstützen können, möchten wir 
Sie mit diesem Elternbrief anregen, 
sich mit den Kinderrechten zu be-
schäftigen und mit Ihren Kindern 
darüber zu sprechen.

Sonja Student
Vorsitzende 
Makista e.V.
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Einsendeschluss zum 
JuniorBotschafter-Wettbewerb

Geburtstag der 
UN-Kinderrechtskonvention

Tag der Menschenrechte

1. Alle Kinder haben die gleichen Rechte.  
 Kein Kind darf benachteiligt werden.

2. Kinder haben das Recht gesund zu leben, 

 Geborgenheit zu fi nden und keine Not 
 zu leiden.

3. Kinder haben das Recht bei ihren Eltern  

 zu leben und von ihren Eltern gut betreut  

 zu werden.

4. Kinder haben das Recht zu lernen und  
 eine Ausbildung zu machen, die ihren  
 Bedürfnissen und Fähigkeiten entspricht.5. Kinder haben das Recht zu spielen, sich  

 zu erholen und künstlerisch tätig zu sein.6. Kinder haben das Recht bei allen Fragen,  

 die sie betreffen, sich zu informieren, 
 mitzubestimmen und zu sagen, was sie  
 denken.

7. Kinder haben das Recht auf Schutz vor  
 Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung.

8. Kinder haben das Recht, dass ihr Privat- 

 leben und ihre Würde geachtet werden.9. Kinder haben das Recht im Krieg und auf

  der Flucht besonders geschützt zu werden.10. Kinder mit Behinderung haben das Recht  

 auf besondere Fürsorge und Förderung, 
 damit sie aktiv am Leben teilnehmen 
 können.
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Weltkindertag und Start des 
JuniorBotschafter-Wettbewerbs

Herausgeber: Makista www.makista.de, Illustrationen: Pia Steinmann, Gestaltung: Konzept fünf, Offenbach
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Die Kinderrechte – kurz gefasstJedes Kind sollte seine Rechte kennen und die Rechte anderer 

respektieren. So können wir alle friedlich und gut miteinander 

leben – bei uns in Deutschland und anderswo. Die Rechte von 

Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren stehen in der UN-Kin-

derrechtskonvention. Dieser Vertrag mit 54 Artikeln wurde am 

20. November 1989 von den Vereinten Nationen beschlossen. 

Seitdem feiern alle Kinder der Welt am 20. November den Ge-

burtstag der Kinderrechte. Tragt Eure Geburtstage und andere 

Feiertage in den Kalender ein. 
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UN-Kinderrechtskonvention

Tag der Menschenrechte

1. Alle Kinder haben die gleichen Rechte.  
 Kein Kind darf benachteiligt werden.

2. Kinder haben das Recht gesund zu leben, 

 Geborgenheit zu fi nden und keine Not 
 zu leiden.

3. Kinder haben das Recht bei ihren Eltern  

 zu leben und von ihren Eltern gut betreut  

 zu werden.

4. Kinder haben das Recht zu lernen und  
 eine Ausbildung zu machen, die ihren  
 Bedürfnissen und Fähigkeiten entspricht.5. Kinder haben das Recht zu spielen, sich  

 zu erholen und künstlerisch tätig zu sein.6. Kinder haben das Recht bei allen Fragen,  

 die sie betreffen, sich zu informieren, 
 mitzubestimmen und zu sagen, was sie  
 denken.

7. Kinder haben das Recht auf Schutz vor  
 Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung.

8. Kinder haben das Recht, dass ihr Privat- 

 leben und ihre Würde geachtet werden.9. Kinder haben das Recht im Krieg und auf

  der Flucht besonders geschützt zu werden.10. Kinder mit Behinderung haben das Recht  

 auf besondere Fürsorge und Förderung, 
 damit sie aktiv am Leben teilnehmen 
 können.
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Die Kinderrechte – kurz gefasstJedes Kind sollte seine Rechte kennen und die Rechte anderer 

respektieren. So können wir alle friedlich und gut miteinander 

leben – bei uns in Deutschland und anderswo. Die Rechte von 

Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren stehen in der UN-Kin-

derrechtskonvention. Dieser Vertrag mit 54 Artikeln wurde am 

20. November 1989 von den Vereinten Nationen beschlossen. 

Seitdem feiern alle Kinder der Welt am 20. November den Ge-

burtstag der Kinderrechte. Tragt Eure Geburtstage und andere 

Feiertage in den Kalender ein.

Die Kinderrechte – kurz gefasst
1. Alle Kinder haben die 

gleichen Rechte. Kein Kind 

darf benachteiligt werden.

2. Kinder haben das Recht 

gesund zu leben,  Gebor-
genheit zu fi nden und keine 

Not zu leiden.

4. Kinder haben das Recht 

zu lernen und eine Ausbil-
dung zu machen, die ihren

Bedürfnissen und Fähigkei-

ten entspricht.

6. Kinder haben das Recht 

bei allen Fragen, die sie   
betreffen, sich zu informie-

ren, mitzubestimmen und 

zu sagen, was sie denken.
7. Kinder haben das 

Recht auf Schutz vor 
Gewalt, Missbrauch und 

Ausbeutung.

10.  Kinder mit Behinderung 

haben das Recht auf  
besondere Fürsorge und 

Förderung, damit sie aktiv 

am Leben teilnehmen 
können.

Herausgeber: Makista www.makista.de, Illustrationen: Pia Steinmann, Gestaltung: Konzept fünf, Offenbach

3. Kinder haben das Recht 

bei ihren Eltern zu leben 
und von ihren Eltern gut 

betreut zu werden.

Die Kinderrechte – kurz gefasst
1. Alle Kinder haben die 

gleichen Rechte. Kein Kind 

5. Kinder haben das Recht zu 

spielen, sich zu erholen und 

künstlerisch tätig zu sein.

8. Kinder haben das 
Recht, dass ihr Privatleben 

und ihre Würde geachtet 
werden.

9. Kinder haben das Recht 

im Krieg und auf der Flucht 

besonders geschützt zu 
werden.

Jedes Kind sollte seine Rechte kennen und die Rechte anderer respektieren. So können wir 

alle friedlich und gut miteinander leben – bei uns in Deutschland und anderswo. Die Rechte von 

Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren stehen in der UN-Kinderrechtskonvention. Dieser Vertrag 

mit 54 Artikeln wurde am 20. November 1989 von den Vereinten Nationen beschlossen. 
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Kinderrechte sind die Menschenrechte für 
Kinder. Sie wurden 1989 im „Übereinkom-
men über die Rechte des Kindes“ von der 
UN-Generalversammlung verabschiedet. 
1992 trat die Kinderrechtskonvention (KRK)
in der Bundesrepublik Deutschland in Kraft. 
Der Artikel 42 verpfl ichtet die Unterzeichner-
staaten zur Bekanntmachung der Kinder-
rechte bei allen Erwachsenen und Kindern. 

Im Land Hessen wurden die Kinderrechte 
Ende 2011 in den „Hessischen Referenzrah-
men Schulqualität“ aufgenommen und sind 
damit als Qualitätsmerkmal guter Schule 
anerkannt. Dort steht u.a.: „Kinderrechte 
werden in der Schule thematisiert und 
beachtet“ (IQ 2011, S. 65). 

Jede Schule sollte ein Haus 
der Kinderrechte sein
Die Kinderrechte betreffen zahlreiche 
Themen im Lernalltag von Kindern und 
Jugendlichen – z.B. soziale und faire Um-
gangsformen, gewaltfreie Konfl iktlösung, 
umfassende Mitbestimmung am Lernort, 
basisdemokratische, repräsentative und 
projektorientierte Beteiligungsformen, 
Bewegungs- und Spielräume, Möglichkeiten 
für kreative und kulturelle Betätigungen, 
Lernen durch soziales Engagement, Hilfs-
aktionen für andere Länder oder die Inklusion 
von Kindern und Jugendlichen mit 
Behinderung. Um sicherzustellen, dass alle 
an der Schule die Kinderrechte kennen-
lernen und umsetzen, sollte jede Schule ihr 
eigenes Kinderrechteprofi l entwickeln und 
ihren individuellen Entwicklungsweg zum 
Haus der Kinderrechte fi nden. Dabei sollten 
sie von den staatlichen Einrichtungen und 
zivilgesellschaftlichen Partnern bestmöglich 
unterstützt werden.

Schule als Haus der Kinderrechte*

Wichtige Dimensionen von Schulentwick-
lung zu den Kinderrechten fasst die Grafi k 
auf der Titelseite, das Haus der Kinderrechte, 
in ihren Zusammenhängen anschaulich und 
übersichtlich zusammen und gibt Hilfestel-
lungen zu deren Anwendung im Schulalltag:
1. Kinderrechte als „Dach“
2. Einbeziehung aller Zielgruppen
3. Inhaltliche Arbeit und Bildungsqualität
4. Organisatorische Qualität
5. Zeit und Entwicklung

Jeder Aspekt im Haus der Kinderrechte 
hängt mit den anderen zusammen. Alle Ein-
zelaspekte beziehen sich auf den Gesamt-
zusammenhang des Kinderrechte-Entwick-
lungsprozesses mit allen Beteiligten. Dieser 
Prozess betrifft nicht nur die Durchführung 
von Projekten oder den Aufbau neuer Struk-
turen. Sondern vor allem das Bewusstsein 
aller Beteiligten, das Verständnis davon, 
was eine „kindergerechte Schule“ bedeutet. 

Sowohl die inhaltliche Bildungsqualität als 
auch die Organisationsqualität der Schule
müssen berücksichtigt werden. Nicht im 
Sinne eines Idealbildes von Schule, sondern 
unter Berücksichtigung der Ziel- und 
Prozessqualität von Schule.

* Text in Teilen veröffentlicht in Edelstein/ Krappmann/ Student (Hrsg.) 2014: 
 Kinderrechte in die Schule. Gleichheit, Schutz, Förderung, Partizipation. Schwalbach/ Ts.
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Kinderrechte bedeuten vor allem: Kinder 
haben das Recht, dass ihre „besten Interes-
sen“ vorrangig berücksichtigt werden 
(Art. 3). Das Haus der Kinderrechte wird 
durch die vier Grundprinzipien der Kinder-
rechte Gleichheit/Gleichberechtigung 
(Art. 2), Wohl, Schutz und Fürsorge (Art. 3), 
Förderung der persönlichen Entwicklung 
(Art. 6) und Partizipation (Art. 12) näher 
qualifi ziert. Damit wird auf einen Blick deut-
lich, worum es bei den Kinderrechten im 
Wesentlichen geht. Es empfi ehlt sich, an-
hand dieser Prinzipien das Verständnis der 
Kinderrechte unter allen Beteiligten (Schul-
leitung, Lehrkräfte, Schüler, Eltern etc.) zu 
klären und im Verlauf des Prozesses wei-
terzuentwickeln. Ein vertieftes Verständnis 
erleichtert die Kommunikation untereinander 
und mit den verschiedenen Zielgruppen. Die 
Kinderrechte als Dach einer kindergerechten 
Schule werden so in ihrem inneren Zusam-
menhang leichter erkannt und jede Schule 
kann auf dieser Basis ihr einzigartiges oder 
selbstständiges Profi l entwickeln.

Gleichheit
Alle Kinder haben die gleichen Rechte. Das 
eigene Recht schließt auch immer das des 
Gegenübers ein. Das Prinzip der Gleichheit 
verweist auf die Universalität der Kinder-
rechte, die jegliche Diskriminierung aufgrund 
von Geschlecht, Herkunft, Religion etc. aus-
schließt. Wie geht die Schule mit Heteroge-
nität um? Wo werden Kinder benachteiligt? 
Hier gibt es zahlreiche Anknüpfungspunkte 
zu anderen Anti-Diskriminierungsprogram-
men, die Zivilcourage fördern (wie z. B. das 
Netzwerk Schule ohne Rassismus – Schule 
mit Courage).

 

Schutz
Kinderschutz und eine sichere Lern- und 
Lebensumgebung betreffen Gewalt gegen 
Kinder – sei es körperliche, psychische oder 
verbale – sowohl von Erwachsenen als auch 
von Kindern untereinander. Viele Schulen 
haben Streitlösungs-, oder Anti-Mobbing-
programme. Was machen wir schon, damit 
alle an der Schule in einer guten Atmosphä-
re lernen und unterrichten können? Wie 
ergänzen sich die Aktivitäten zum Kinder-
schutz mit den anderen Kernbereichen 
der Kinderrechte? 

Förderung
Individuelle Förderung betrifft die Potenzi-
alentwicklung von Kindern und Jugendli-
chen. Wie wird die Schule diesem Anspruch 
gerecht – wird das einzelne Kind mit seinen 
Ausgangsvoraussetzungen und Möglichkei-
ten in den Blick genommen? Werden Kinder 
mit Beeinträchtigungen gefördert? Hier 
trifft sich die Kinderrechte-Perspektive mit 
vielen Bereichen von Schulentwicklung und 
mit den Anliegen verschiedener anderer 
Schulnetzwerke.

Partizipation
Beteiligung und Verantwortungsübernahme 
sind zwei Seiten einer Medaille. Das betrifft 
das eigene Lernen, die Möglichkeit sich 
am Gemeinschaftsleben in der Schule und 
Gemeinde zu beteiligen und Verantwortung 
zu übernehmen. Partizipation von Anfang 
an gehört nicht nur zu den Grundprinzipien 
der UN-Kinderrechtskonvention. Auf ihre 
Bedeutung wird auch in der modernen 
Hirnforschung und in vielen Schulnetzwer-
ken (z.B. Blick über den Zaun1, Deutscher 
Schulpreis2) hingewiesen. 

1. Kinderrechte als „Dach“

1  www.blickueberdenzaun.de
2  www.schulpreis.bosch-stiftung.de



5

Die vier Prinzipien fassen den „Geist“ der 
UN-Kinderrechtskonvention zusammen. 
Um sich genauer mit den Kinderrechten zu 
beschäftigen hat sich die Arbeit mit einer 

1. Alle Kinder haben die 
gleichen Rechte. Kein 
Kind darf benachteiligt 
werden.

2. Kinder haben das 
Recht gesund zu leben,  
Geborgenheit zu fi nden 
und keine Not zu leiden.

4. Kinder haben das 
Recht zu lernen und eine 
Ausbildung zu machen, 
die ihren Bedürfnissen 
und Fähigkeiten ent-
spricht.

6. Kinder haben das Recht 
bei allen Fragen, die sie  
betreffen, sich zu informie-
ren, mitzubestimmen und 
zu sagen, was sie denken.

7. Kinder haben das 
Recht auf Schutz vor 
Gewalt, Missbrauch 
und Ausbeutung.

10. Kinder mit Behinderung 
haben das Recht auf beson-
dere Fürsorge und Förde-
rung, damit sie aktiv am 
Leben teilnehmen können.

3. Kinder haben das 
Recht bei ihren Eltern 
zu leben und von ihren 
Eltern gut betreut zu 
werden.

5. Kinder haben das 
Recht zu spielen, sich 
zu erholen und künst-
lerisch tätig zu sein.

8. Kinder haben das 
Recht, dass ihr Privat-
leben und ihre Würde 
geachtet werden.

9. Kinder haben das 
Recht im Krieg und auf 
der Flucht besonders 
geschützt zu werden.

Kinderrechte – kurz gefasst 

Kurzfassung der UN-Kinderrechtskonventi-
on als sinnvoll erwiesen, mit der besonders 
Kinder und Jugendliche schnell einen 
Einstieg in das Thema fi nden: 

©
 M

ak
is

ta

Eigene Kurzfassung der UN-Kinderrechtskonvention (im Orginal 54 Artikel).
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Auch wenn sich jeder und jede nur selbst 
entwickeln kann, sind wir Gemeinschafts-
wesen und brauchen einander – auf jeder 
Ebene. In der Schule betrifft das alle an 
der Schulgemeinschaft Beteiligten: Kinder 
und Jugendliche, Lehrkräfte, pädagogische 
Fachkräfte, Schulleitungen sowie Koordina-
toren, Fortbildner, Partner aus Stiftungen, 
Kommunen, Land und Bund.

2. Einbeziehung aller Zielgruppen

Welche Zielgruppen sind schon gut infor-
miert und eingebunden in die Entwicklungs-
prozesse, welche fehlen? Welche Materialien 
braucht die Schule, um das Thema besser 
an die verschiedenen Zielgruppen kommu-
nizieren zu können? Z.B. eine Elterninfor-
mation zu den Kinderrechten, Kinderrechte-
Poster oder –Geburtstagskalender für die 
Klasse, Kinderrechte-Postkarten zum Vertei-
len auf dem Schulfest oder eine Materialliste 
für das Lehrerzimmer.

Eine wichtige Dimension im Haus der Kin-
derrechte betrifft die inhaltliche Umsetzung 
der KRK: die Fach- und Bildungsqualität 
des Projekts, Fragen nach der Tiefe des 
Verständnisses von Kinderrechten und dem, 
was eine kindergerechte Schule und Gesell-
schaft ausmacht.

Das Wissen um Kinderrechte und den 
Erwerb kinderrechtlicher Handlungs-
kompetenzen
Wie kann das Wissen über Kinderrechte 
für verschiedene Zielgruppen aufgearbei-
tet werden (Kinder, Jugendliche, Lehrkräfte, 
Eltern etc.)? Wie können die Kinder im Lern- 
und Lebensalltag Kinderrechte erfahren, ihre 
Bedeutung refl ektieren und stark gemacht 
werden dafür, sich für die eigenen Rech-
te und die Rechte anderer Kinder bei uns 
und anderswo in der Welt zu engagieren? 
Werden die Kinderrechte im Unterricht und/ 
oder Projekten besprochen? Wo kommen 
kinderrechtliche Themen bereits im Schul-
curriculum vor? 

Eine kindergerechte und demokratische 
Lern- und Schulkultur
Wie können Kinder in einer sicheren und 
fördernden Lernumgebung ihre Fähigkeiten 
entwickeln? Wie können sie sich aktiv am 
eigenen Lernen und am Leben in der Schule 
beteiligen? Werden die Werte der KRK im 
Schulalltag gelebt? Sind die Prinzipien der 
Kinderrechte im Profi l der Schule verankert 
und in den Regeln des Miteinanders in der 
Schule und in jeder einzelnen Klasse?

Kinderrechtliche Bildungsstandards
Der Bezug der Kinderrechte zu Qualitäts-
standards des Landes oder Lehrplänen 
hilft den Schulen die Kinderrechte nicht als 
„exotisches“ bzw. fakultatives Thema zu 
verstehen, sondern als Qualitätsmerkmal 
guter Schule. Für die Einzelschule stellt sich 
die Frage nach der spezifi schen Umsetzung 
dieser Standards in das eigene schulische 
Qualitätsprogramm.

3. Inhaltliche Arbeit und Bildungsqualität
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Die Organisationsqualität der Schule spielt für 
den Erfolg der Schulentwicklung im Bereich der 
Kinderrechte eine bedeutende Rolle.

Organisation und Kommunikation
Wer steuert den Entwicklungsprozess an der 
Schule? Wie sind Schulleitung und ande-
re wichtige schulische Gruppen einbezogen 
und wie wird mit wem wann kommuniziert? 
Wie wird die Schule nach außen und innen als 
Kinderrechte-Schule dargestellt? Wie werden 
Ergebnisse oder gute Praxis-Beispiele schulin-
tern kommuniziert? 

Zusammenarbeit der innerschulischen 
Gruppen
Wie werden Schüler und Schülerinnen, das 
gesamte Kollegium, Eltern und pädagogische 
Fachkräften (z.B. Nachmittags-AGs) einbezo-
gen? Welche Gelegenheiten gibt es, dass alle 
Gruppen gemeinsam zum Thema Kinderrech-
te aktiv werden (Aktionstag, Tag der Offenen 
Tür…)? 

Partner und Transfer
Wie werden die schulischen Projekte bei au-
ßerschulischen Partnern, in der Kommune und 
den örtlichen Medien kommuniziert? Werden 
die Bürgermeister, Schulbeauftragten zu Festen 
oder Veranstaltungen an der eigenen Schule 
eingeladen? Wie werden offizielle Auszeichnun-
gen oder Preise der Schule oder ihrer Schüle-
rinnen und Schüler örtlich bekannt gemacht? 
Werden die Erfahrungen der eigenen Schule an 
andere Schulen weitergegeben und wird dazu 
Öffentlichkeit hergestellt? Werden die Kinder-
rechte in die sozialräumlichen Strukturen ein-
gebracht und gemeinsame Vorhaben zu den 
Kinderrechten mit Partnern aus Jugendhilfe, 
Verbänden aus Wirtschaft und Politik geplant 
und durchgeführt? Gibt es ein Kinderrechte-
Netzwerk auf örtlicher Ebene?

4. Organisatorische Qualität

Um den Prozess der Entwicklung als „Kin-
derrechte-Schule“ zu betonen, hat das Haus 
der Kinderrechte eine Zeitschiene. Es gibt 
klare Phasen, die für alle transparent sein 
müssen, und es gibt offene Räume, die von 
den Beteiligten gestaltet werden können. So 
sind Einheitlichkeit und Vielfalt gewährleistet.

5. Zeit/Entwicklung
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